
 

 

 

Infos für Ehrungen 

 

Silbernes Verbandsabzeichen 

 

Für mindestens 20 jährige Mitgliedschaft von Imkerinnen und 

Imkern oder mindestens 10 jähriger Funktionärstätigkeit 

 

Goldenes Verbandsabzeichen 

 

Für mindestens 40 jährige Mitgliedschaft oder mindestens 

20 jähriger Funktionärstätigkeit 

 

 

Ist ein Mitglied auch als Funktionär tätig, wird die Anzahl der Jahre als Funktionär zur Anzahl der Jahre als 

Mitglied im Verein dazugezählt. 

 
Praktisches Beispiel 

Ein Imker ist 15 Jahre beim Verein. In dieser Zeit war er 5 Jahre Schriftführer. Diese werden zu den 15 Jahren 

Mitgliedschaft addiert. Das ergibt 20 Jahre. Dem Imker gebührt somit das Silberne Verbandsabzeichen. 

 
Als Funktionäre gelten 

Obleute und deren Stellvertreter 

Kassiere und deren Stellvertreter 

Schriftführer und deren Stellvertreter 
Sachverständige (z.B. Bienenseuchensachverständige). 

 

Verbandsabzeichen sind für den Verein kostenlos und müssen rechtzeitig beim Landesverband beantragt 

werden. 

 

 

 

Ehrenurkunde (kostenlos) 

Für außerordentliche Verdienste, die bereits das silberne und goldene Verbandsabzeichen 

sowie die bronzene Weippl-Medaille erhalten haben, können eine Ehrenurkunde in  

A4-Format beantragen. 
 

 

 

 

 

Vom Österreichischen Imkerbund werden verliehen 

 

 

Bronzene Weippl-Medaille 

Für mindestens 50 jährige ununterbrochene Mitgliedschaft oder für 25 jährige Mitarbeit als 

aktiver Obmann oder in einer anderen bedeutungsvollen imkerlichen Funktion im Landesverband. 

Tätigkeiten, die im voranstehenden ersten Absatz genannt sind, können für die Erfüllung der 

Verleihungsvoraussetzungen zusammengerechnet werden. 

Für die Weippl-Medaille werden € 50,00 verrechnet. 

 

 
Silberne Weippl-Medaille 

Für außerordentliche Leistungen in der Landesorganisation oder für über den Bereich des 

Landesverbandes hinausgehende Verdienste um die österreichische Bienenwirtschaft 


